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PHAR MA

Das Fachwissen der Apotheken besser
nutzen

 B ieler Tagblatt | 21.06.2024

EXTRA - Verlagsmagazin im Bieler Tagblatt

Durch eine Änderung im Heilmittelgesetz (HMG) und im Medizinalberufegesetz
(MedBG) haben die Apotheken einen grösseren Spielraumbei der Abgabe von
Medikamenten.

Apothekerinnen und Apotheker dürfen neu viele Medikamente unter bestimmten Bedingungen (Alter,
Abwesenheit von red flags) – auch verschreibungspflichtige - ohne Arztrezept abgeben. Dies erfolgt im
Rahmen einer persönlichen Konsultation, welche je nach Fall am Ladentisch oder in einem separaten
Raum durchgeführt wird.

Der Gesetzgeber fordert eine Dokumentationspflicht, um sicherzustellen, dass die Abgabe nach den
gültigen Leitfäden erfolgt und mögliche negative gesundheitliche Folgen durch unsachgemässen
Gebrauch minimiert werden.

Der Preis für die Konsultation richtet sich nach Aufwand und wird durch die Krankenkasse nicht vergütet.
Der Vorteil dieser Dienstleistung ist, dass sie spontan und ohneWartezeit in Anspruch genommen werden
kann.

Zur Bekanntmachung dieser Konsultation hat der Schweizerische Apothekerverband pharmaSuisse eine
nationale Kampagne gestartet. Auf der Website wir-machens-moeglich.ch sind viele Informationen zum
Thema unterhaltsam aufbereitet.

Diese neuen Regelungen ermöglichen es Apotheken, eine erweiterte Rolle im Gesundheitssystem zu
übernehmen. Apotheken dienen so als erste Anlaufstelle im Gesundheitswesen, was insbesondere die
Hausärzte und Notfälle entlastet.

Insgesamt stellt die Gesetzesrevision einen bedeutenden Fortschritt dar, der sowohl die Sicherheit der
Patienten erhöht, als auch die Effizienz des Gesundheitssystems verbessert. Apotheken werden in ihrer
Funktion gestärkt und können nun einen grösseren Beitrag zur Gesundheitsversorgung der Bevölkerung
leisten.
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